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Die Kombination des SUBARU-BOXER-Motors mit einem Elektromotor.  
Für kraftvolles Be schleunigen, komfortables Fahren und Sicherheit vom Feinsten. 

Forester lieferbar ab Dezember 2019. Subaru XV lieferbar ab Januar 2020.

Neu: Subaru XV e-BOXER 4x4.
Ganz neu: Forester e-BOXER 4x4.
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Montag geschlossen!
Ab Montag, 04. November ist 

unser Tea Room und Verkaufsladen 
bis auf weiteres jeden Montag geschlossen

   
ÖFFNUNGSZEITEN VERKAUFSLADEN:

Montag: geschlossen

Dienstag bis Freitag: 
07:00 - 12:00 / 13:30 - 18:15

Samstag: 07:00 - 17:00
Sonntag: 08:00 - 17:00

ÖFFNUNGSZEITEN TEA ROOM:

Montag: geschlossen
Dienstag bis Samstag: 07:00 - 18:00
Sonntag: 07:30 - 18:00 

Ausnahmen: Montag, 23. Dezember und 
Montag, 30. Dezember sowie Montag, 06. Januar 2020    

Wegen Betriebsfeier bleibt das Tea Room und der Verkaufsladen 
am Sonntag, 15. Dezember auch geschlossen.

Wir danken für Ihr Verständnis Ihr Frutal-Team
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Notfalldienste  

Ärztlicher Notfalldienst  
Telefonnummer des ärztlichen Notfall-
dienstes im Gebiet Meiringen/Hasliberg. 
0900 57 67 47 (CHF 3.23/Min.) Die 
Notfall nummer 144 bleibt unverändert. 
 
Beratungstelefon 
für Angehörige von psychisch kran-
ken Menschen 079 309 65 55 Kosten-
loses Angebot der Psychiatrischen 
Dienste der Spitäler fmi AG   
Apotheken-Notfalldienst 
Tel. 033 971  44  33 / 033 971  11  17  
Auto-Pannen- und Un fall dienst 
Tag und Nacht, Tel. 033  9 716 716  
Anlaufstelle Überlastung Landwirt- 
schaft (AUL) Telefon 079 200 00 44 
Montag - Samstag von 8h – 20h 
info@aul-be.ch  
Bestattungsdienst 

 
Roland und Beatrice Santschi 
Tel. 033 971 68 75 / 079 603 75 53 
Christina Santschi  
Tel. 033 971 32 50 / 079 310 35 94
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 Guttannen  

Schwellenkorporation  
Guttannen 
Ordentliche  
Mitgliederversammlung  

Montag, 25. November 2019, 19.30 
Uhr im alten Schulhaus Guttannen  
Traktanden 
1. Wahlen;  
   Präsident Vorstand, Wiederwahl  
2. Budget 2020; 
     Genehmigung Budget sowie An-

sätze der Beitragsklassen 
3. Orientierungen / Verschiedenes  
Beschwerden gegen Versammlungs-
beschlüsse sind schriftlich und be-
gründet innert 30 Tagen nach der 
Versammlung beim Regierungs-
statthalteramt Interlaken-Oberhasli, 
Schloss 1, 3800 Interlaken, einzurei-
chen (Art. 63ff VRPG). Die Verlet-
zung von Zuständigkeits- und Ver- 
fahrensvorschriften ist sofort zu be-
anstanden (Art. 49a GG, Rüge-
pflicht). Wer rechtzeitige Rügen 
pflichtwidrig unterlassen hat, kann 
gegen Wahlen und Beschlüsse nach-
träglich nicht mehr Beschwerde füh-
ren.  
Das Protokoll dieser Versammlung 
liegt vom 29. November bis 30. De-
zember 2019 auf der Gemeindever-
waltung öffentlich auf und kann 
während den Schalteröffnungszeiten 
eingesehen werden. Während der 
Auflagefrist kann gegen das Protokoll 
schriftlich und begründet beim Vor-
stand der Schwellenkorporation Gut-
tannen Einsprache erhoben werden 
(Art. 66 OgR, Gemeinde Guttannen). 
 
Guttannen, 22. Oktober 2019 

Der Vorstand der  
Schwellenkorporation   

 
Einwohnergemeinde Guttannen  

Ordentliche Versammlung 
der Einwohnergemeinde 
Guttannen 

Samstag, 07. Dezember 2019, 

13.00 Uhr, im Hotel Bären, 
Guttannen 
Traktanden  
1. Wahlen; 

Wegen Ablauf der Amtsdauer 
bzw. Demission sind zu wählen 
a)   Ein Mitglied des Gemeinde-
      rates (Neuwahl)  
b)  Zwei Mitglieder der Rech-
      nungsprüfungskommission 
      (Wiederwahlen)  

2. Ortsplanung;  
Revision Ortsplanung inkl. Bau-
reglement; Genehmigung  

3. Finanzwesen; 
Anschaffung neues Kommunal-
fahrzeug; Genehmigung  
Verpflichtungskredit  

4. Finanzwesen; 
Projekt «Natur bewegt»; Geneh-
migung Verpflichtungskredit  

5. Finanzwesen; 
Budget 2020 
a)   Genehmigung Budget sowie 
      der Steueranlage und  

          der Liegenschaftssteuer 
b)  Kenntnisnahme des Finanz-
      plans 2019-2024  

6. Verschiedenes  
Die Unterlagen zu den Traktanden 
liegen 30 Tage vor der Versammlung 
öffentlich auf und können auf der Ge-
meindeschreiberei während den Öff-
nungszeiten eingesehen werden. 
 
Beschwerden gegen Versammlungs-
beschlüsse sind schriftlich und be-
gründet innert 30 Tagen nach der 
Versammlung beim Regierungs-
statthalteramt Interlaken-Oberhasli, 
Schloss 1, 3800 Interlaken, einzurei-
chen (Art. 63ff VRPG). Die Verlet-
zung von Zuständigkeits- und Verfah- 
rensvorschriften ist sofort zu bean-
standen (Art. 49a GG, Rügepflicht). 
Wer rechtzeitige Rügen pflichtwidrig 
unterlassen hat, kann gegen Wahlen 
und Beschlüsse nachträglich nicht 
mehr Beschwerde führen.  
Das Protokoll dieser Versammlung 
liegt vom 11. Dezember 2019 bis 13. 
Januar 2020 auf der Gemeindeschrei-



berei öffentlich auf und kann während 
den Schalteröffnungszeiten eingese-
hen werden. Während der Auflage-
frist kann gegen das Protokoll schrift- 
lich und begründet beim Gemeinderat 
Einsprache erhoben werden. 
 
Guttannen, 28. Oktober 2019 

     
Gemeinderat Guttannen 

 

 Innertkirchen 
 
Einwohnergemeinde Innertkirchen 

Baupublikation 
Gesuchsteller: 
Rufibach Holzbau AG 
Wacht 340, 3864 Guttannen 

Projektverfasser: 
dito Bauherrschaft 

Bauvorhaben: 
Erstellen eines Park- und Lagerplatzes 
(Nachträgliches Baugesuch) 
 
Standort: 
Schwendi-Nessental 

Parzellen Nr.  
1042   
Koordinaten: 
2'664'932 / 1'174'610 

Nutzungszone: 
Landwirtschaftszone  
Ausnahmen: 
– Unterschreitung des Strassenab- 

standes (Art. 81 SG) 
– Unterschreitung des Grenzab-  

standes (Art. 14 GBR) 
– Bauen ausserhalb der Bauzone  

(Art. 24 RPG)  
Schutzzone: 
Gewässerschutzzone A 

Auflage- und Einsprachefrist: 
bis 25. November 2019 

Auflage- und Einsprachestelle: 
Gemeindeverwaltung Innertkirchen 
Grimselstrasse 1,  
3862 Innertkirchen 

Es wird auf die Gesuchsakten ver-
wiesen. Einsprachen und Rechtsver-

wahrungen sind schriftlich und be-
gründet innerhalb der Auflage- und 
Einsprachefrist einzureichen, eben-
falls allfällige Begehren um Lasten-
ausgleich. Lastenausgleichsansprü- 
che, die nicht innert der Ein-sprache-
frist angemeldet werden, verwirken. 
Bei Kollektiveinsprachen und ver-
vielfältigten oder weitgehend identi-
schen Einsprachen ist anzugeben, 
wer befugt ist, die Einsprechergrup- 
pe rechtsverbindlich zu vertreten 
(Art. 35b BauG). 

3862 Innertkirchen, 21. Oktober 2019 
 

Bauverwaltung Innertkirchen 
  

 

Einwohnergemeinde Innertkirchen  

Baupublikation 
Gesuchsteller: 
Fritz Kehrli, Hofstatt 139,  
3863 Gadmen 
 
Projektverfasser: 
Dito Gesuchsteller 

Bauvorhaben: 
Abbruch bestehende Garage und 
Einstellraum; Neubau Remise zum 
Einstellen von Maschinen und Gerä-
ten für die Landwirtschaft. 
 
Standort: 
Rossweidli 109a, Parzelle Nr. 526, 
Koordinaten 2'667'233 / 1'175'093, 
Landwirtschaftszone 
 
Schutzzone:
Gewässerschutzzone A   

Ausnahmen: 
– Baute in Waldnähe  

(Art. 25 KWaG) 
– Dachgestaltung (Art. 23 GBR) 
 
Auflagestelle: 
Gemeindeverwaltung Innertkir-
chen, 3862 Innertkirchen 
 
Einsprachestelle: 
Regierungsstatthalteramt Interlaken-
Oberhasli, 3800 Interlaken 

Auflage- und Einsprachefrist: 
bis 2. Dezember 2019 

Es wird auf die Gesuchsakten und die 
aufgestellten Profile verwiesen. Ein-
sprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet inner-
halb der Auflage- und Einsprachefrist 
einzureichen, ebenfalls allfällige Be-
gehren um Lastenausgleich. Lasten-
ausgleichsansprüche, die nicht innert 
der Einsprachefrist angemeldet wer-
den, verwirken. Bei Kollektiveinspra-
chen und vervielfältigten oder weitge- 
hend identischen Einsprachen ist an-
zugeben, wer befugt ist, die Einspre-
chergruppe rechtsverbindlich zu ver- 
treten (Art. 35b BauG). 
 

Regierungsstatthalteramt 
Interlaken-Oberhasli 

 
 
Einwohnergemeinde Innertkirchen 
Ordentliche Gemeinde- 
versammlung 
Mittwoch, 27. November 2019, 
20.00 Uhr, Saal Grimseltor 
Traktanden  
1. Wahlen für die Amtsdauer vom 

01.01.2020 – 31.12.2022 
a)   Gemeinderat- und Gemein-
      deratspräsident in einer Person 
b)  6 Gemeinderatsmitglieder  

2. Areal Fernheizung Gadmen 
a)   Verpflichtungskredit für den 
      Kauf der Liegenschaft Nr. 
      1401 Gadmen (Areal Fern-
      heizung Gadmen) von CHF 
      900'000.00; Genehmigung 
b)  Reglement für die Spezial- 
      finanzierung Fernheizung  
      Gadmen; Genehmigung  

3. Budget 2020 
a)   Budget und Anlagen für das 
      Jahr 2020; Genehmigung 
b)  Finanzplan 2020 – 2024; 
      Kenntnisnahme  

4. Abgeschlossene Verpflichtungs-
kredite  

5. Verschiedenes   
Die Unterlagen zu den Traktanden 
und das neue Reglement für die Spe-
zialfinanzierung Fernheizung Gad-
men liegen 30 Tage vor der Versamm- 
lung bei der Gemeindeschreiberei öf-
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fentlich auf.  
Beschwerden gegen Versammlungs-
beschlüsse sind innert 30 Tagen (in 
Wahlsachen innert 10 Tagen) nach 
der Versammlung schriftlich und be-
gründet beim Regierungsstatthalter-
amt Interlaken-Oberhasli, Schloss 1, 
3800 Interlaken einzureichen (Art. 
63ff. Verwaltungsrechtspflegegesetz, 
VRPG). Die Verletzung von Zustän-
digkeits- und Verfahrensvorschriften 
ist sofort zu beanstanden (Art. 49a 
Gemeindegesetz; Rügepflicht).  
Das Protokoll dieser Versammlung 
wird ab dem 29. November 2019 
während 20 Tagen in der Gemeinde-
schreiberei öffentlich aufgelegt. Ge- 
gen die Abfassung des Protokolls 
kann während der Auflagefrist beim 
Gemeinderat schriftlich und begrün-
det Einsprache erhoben werden (Art. 
80 Abs. 2 Organisationsreglement).  
Innertkirchen, 22. Oktober 2019  

 
Gemeinderat Innertkirchen 

 
 
Einwohnergemeinde Innertkirchen  

Grabräumung Friedhof 
Innertkirchen  
Auf dem Friedhof Innertkirchen be-
trifft dies die Grab-Nrn. 881 bis Nr. 
894 (Grabjahrgang 1994).   
Wir bitten die Angehörigen die Grä-
ber (Grabsteine mit Sockel und Ein-
fassungen) bis spätestens Freitag, 24. 
April 2020 zu entfernen.  
Für Aufträge zur Grabräumung 
durch die Gemeinde bitten wir um 
Kontaktaufnahme mit der Gemein-
deverwaltung Innertkirchen, Tel.-Nr. 
033 972 12 24.  
Nach Ablauf der obengenannten 
Frist werden die Gräber gegen Rech-
nungsstellung ebenfalls durch die 
Werkgruppe der Gemeinde Innert-
kirchen geräumt.  
Für allfällige Fragen stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung.  

ANLAGEKOMMISSION  
INNERTKIRCHEN 

Bereich Friedhof 

Meiringen und   
Hasliberg 

 
Wasserkraftkonzessionen: 
Bekanntmachung der Um-
weltverträglichkeitsprü-
fung der 2. Stufe   

Gesuchstellerin/Konzessionärin: 
Alpen Energie, Dorfgemeinde Mei-
ringen, Kreuzgasse 4, 3860 Meiringen 
 
Vorhaben/Gesuch:  
8 Baubewilligungsgesuche für die 
Ausübung der Wasserkraftkonzes-
sionen Meiringen I (MI), Meirin-
gen II (MII), Meiringen IV (MIV) 
und Reutiberg II (RBII) 
 
Die Vorhaben wurden als vereinbar 
mit dem geltenden Umweltrecht und 
damit als umweltverträglich beurteilt. 
Die beantragten 8 Baubewilligungen 
wurden mit Bedingungen und Aufla-
gen erteilt.   
Hasliberg: Die Gesamtbeurteilung 
der Umweltverträglichkeit vom 24. 
September 2019 sowie der mit den 
Gesuchsunterlagen eingereichte Um-
weltverträglichkeitsbericht vom Fe-
bruar 2019 und die Baubewilligun- 
gen vom 29. Oktober 2019 (Ökolo-
gische Aufwertung Brünigstein, Sa-
nierung Wasserfassung oberer Alp- 
bach und Sanierung Bidmisee, 
Druckleitungsersatz MI, Restwasser-
dotierbauwerk unterer Alpbach, Ab-
flussmessstelle unterer Alpbach, Sa- 
nierung Wasserfassung Milibach, Er-
neuerung Wasserkraftwerk MII) kön-
nen bis und mit 28. November 2019 
bei der Gemeindeverwaltung Hasli-
berg sowie beim Amt für Wasser und 
Abfall (Reiterstrasse 11, 3011 Bern, 
Gang 14) eingesehen werden. 
 
Meiringen: Die Gesamtbeurteilung 
der Umweltverträglichkeit vom 24. 
September 2019 sowie der mit den 
Gesuchsunterlagen eingereichte Um-
weltverträglichkeitsbericht vom Fe-
bruar 2019 und die Baubewilligun- 
gen vom 29. Oktober 2019 (Druck-
leitungsersatz MI, Wasserkraftwerk 

RBII) können bis und mit 28. No-
vember 2019 bei der Gemeindever-
waltung Meiringen sowie beim Amt 
für Wasser und Abfall (Reiterstrasse 
11, 3011 Bern, Gang 14) eingesehen 
werden. 
 
Bern, im Oktober 2019 

Amt für Wasser und Abfall           
des Kantons Bern 

    Meiringen 
 

Einwohnergemeinde Meiringen 

Baupublikation 
Gesuchsteller: 
Stirn Marc & Ramona, 
Sandmatten 17, 3860 Meiringen 

Projektverfasser: 
Stirn Marc, Sandmatten 17, 
3860 Meiringen 

Standort: 
Meiringen, Sandmatten 17, 
Parzelle Nr. 752 
 
Nutzungszone: 
Wohnzone 2 
 
Bauvorhaben: 
Umnutzung Teile des Dachgeschos-
ses in Büro 
 
Schutzzone: 
Gewässerschutzbereich A 
 
Ausnahmen: 
– Unterschreiten der Raumhöhe 

(Art. 67 BauV) 

Einsprachefrist: 
Montag, 25. November 2019 

Einsprachestelle und Auflageort: 
Bauverwaltung Gemeinde Meirin-
gen, Rudenz 14, 3860 Meiringen 

Es wird auf die Gesuchsakten ver-
wiesen. Aufgrund des bestehenden 
Wohnhauses wird ausdrücklich auf 
das Aufstellen von Bauprofilen ver-
zichtet (Erleichterungen im Sinne 
von Art. 16 Abs. 3 BewD). Einspra-
chen und Rechtsverwahrungen sind 
schriftlich und begründet innerhalb 
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der Auflagefrist einzureichen. 

Meiringen, 22.10.2019 

            Bauverwaltung Meiringen 
 
 
Einwohnergemeinde Meiringen  

Bau- und Gewässer-
schutzpublikation 
Gesuchstellerin: 
Schwellenkorporation Gemeinde 
Meiringen, Kreuzgasse 4, 
3860 Meiringen 
 

Projektverfasser: 
Gisler Architektur und Bauplanung, 
Sandstrasse 2, 3860 Meiringen 

Bauvorhaben: 
Abbruch bestehendes Gebäude Nr. 
87a, Neubau Werkhofgebäude mit 
Photovoltaikanlage 
 
Standort: 
Brünigstrasse 87a, Parzelle Nr. 165, 
Koordinaten 2'655'716 / 1'176'605, 
Abbau- und Deponiezone Hüsen-
bach 
 
Schutzzone:
Gewässerschutzzone A   

Ausnahmen: 
– Baute in Waldnähe (Art. 25 

KWaG) 
– Bauten und Anlagen im Gewäs-

serabstand (Art. 48 WBG) 
 
Auflagestelle: 
Gemeindeverwaltung Meiringen, 
Rudenz 14, Postfach 532,  
3860 Meiringen 
 
Einsprachestelle: 
Regierungsstatthalteramt Interlaken-
Oberhasli, 3800 Interlaken 

Auflage- und Einsprachefrist: 
bis 2. Dezember 2019 

Es wird auf die Gesuchsakten und die 
aufgestellten Profile verwiesen. Ein-
sprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet inner-
halb der Auflage- und Einsprachefrist 
einzureichen, ebenfalls allfällige Be-
gehren um Lastenausgleich. Lasten-
ausgleichsansprüche, die nicht innert 

der Einsprachefrist angemeldet wer-
den, verwirken. Bei Kollektiveinspra-
chen und vervielfältigten oder weitge- 
hend identischen Einsprachen ist an-
zugeben, wer befugt ist, die Einspre-
chergruppe rechtsverbindlich zu ver- 
treten (Art. 35b BauG). 
 

Regierungsstatthalteramt 
Interlaken-Oberhasli 

 
 
Einwohnergemeinde Meiringen 
 
Einheimischenausweis - 
Öffnungszeiten Gemein-
deverwaltung während 
Vorverkauf Saisonabon-
nemente 

Vom Freitag 08.11.2019 bis Sonntag 
10.11.2019 findet der Vorverkauf der 
Saisonabonnemente der Bergbah-
nen-Meiringen-Hasliberg bei der 
Talstation Alpbach statt. In diesem 
Zusammenhang öffnen wir für Sie 
den Schalter der Gemeindeverwal-
tung für die Ausstellung sowie Nach-
stempelung der Einheimischenaus- 
weise zusätzlich am:  
Samstag, 09.11.2019,  
13.00 bis 15.00 Uhr 

Sonntag, 10.11.2019,  
13.00 bis 15.00 Uhr   
Information zum Einheimischen- 
ausweis 

– Für die Ausstellung eines Aus-
weises benötigen wir ein aktu-
elles Passfoto. 

– Der Ausweis ist kostenlos und 
5 Jahre gültig. Als Einwohne-
rin / Einwohner von Meirin-
gen können Sie den Ausweis 
jährlich kostenlos nachstem-
peln lassen. 

– Kinder ab dem 14. Altersjahr 
benötigen einen eigenen Aus-
weis.  

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

 
Einwohnergemeinde Meiringen 
 
Schneeräumung   
Aufruf an die Automobilisten 
und Anwohner öffentlicher 

Strassen  
Parkieren von Fahrzeugen 

Die Motorfahrzeughalter werden er-
sucht, die Autos während der Nacht 
nicht auf öffentlichen Strassen und 
Plätzen zu parkieren. Damit der 
Schnee auch auf den öffentlich Park-
plätzen geräumt werden kann, bitten 
wir, wenn immer möglich, die Fahr-
zeuge während der Zeit von 03.30 
Uhr bis 10.00 Uhr nicht auf den öf-
fentlichen Parkplätzen abzustellen. Es 
wird empfohlen, die Einstellhalle Ca-
sinoplatz zu benützen. 
 
Für Schäden an parkierten Fahrzeu-
gen durch die Schneeräumung wird 
jede Haftung abgelehnt. Ebenfalls 
lehnen die Einwohnergemeinde und 
die Schneeräumungsunternehmer 
jegliche Haftung und Schadenersatz-
ansprüche für Beschädigungen an de-
ponierten Gegenständen im Schnee- 
räumungsperimeter ab. Für Schäden 
an Schneeräumungsgeräten, verur-
sacht durch nicht ordnungsgemäss 
platzierte Gegenstände im Schnee-
räumungsperimeter wird der jewei-
lige Eigentümer haftbar gemacht. 
 

Schneeablagerung auf öffent-
lichem Grund 

Schnee, der von privaten Grundstük-
ken auf die Strasse gestossen wird, 
behindert den Verkehr und bildet eine 
erhebliche Gefahr für Radfahrer und 
Motorfahrzeuge. Aus diesem Grund 
untersagt dies die Strassengesetzge-
bung (Art. 73 ff SG). Es ist Aufgabe 
des privaten Grundeigentümers, den 
Schnee am Strassenrand bei Einfahr-
ten zu entfernen. Dieser Schnee ist 
auf privatem Grund zu deponieren 
oder abzuführen. Er darf keinesfalls 
auf die Fahrbahn zurückgestossen 
werden. 
 
Besten Dank für Ihre Unterstützung 
und Ihr Verständnis. 

Einwohnergemeinde Meiringen 
Abteilung Infrastruktur        
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Schule Meiringen 
 
Pausenlos auf Draht  
Verantwortungsvoller Umgang mit 
digitalen Medien: Fernseher, Com-
puter, Internet und Smartphones 
sind aus dem Alltag von Jung und 
Alt nicht mehr wegzudenken. What-
sApp, Instagram, Youtube, Games 
usw. üben insbesondere auf Kinder 
und Jugendliche eine starke Faszina-
tion aus, was die Eltern vor grosse 
Herausforderungen stellen kann. 
Der Themenabend von der Schule 
Meiringen informiert Eltern und Er-
ziehungsverantwortliche über Faszi-
nation und Möglichkeiten von 
digitalen Medien, rückt aber auch 
deren problematischen Aspekte in 
den Fokus. Der Abend vermittelt 
Denkanstösse für einen bewussten 
Umgang mit digitalen Medien im 
Familienalltag und bietet Gelegen-
heit zum Erfahrungsaustausch. 
 
Alle Interessierten sind herzlich ein-
geladen: Dienstag, 5. November 
2019, 19.00 – 20.30 Uhr, Aula 
Schulhaus Kapellen 

 Schattenhalb  
Gemischte Gemeinde Schattenhalb  

Bau- und Gewässer-
schutzpublikation 
Gesuchstellerin: 
Alpgenossenschaft Kaltenbrunnen, 
pA Andreas Anderegg, Wysselen 41, 
3857 Unterbach 

Bauvorhaben: 
Neubau Güllengrube, Ersatz Mist-
platz und Vorplatz bei Schweinestall 
(nachträgliches Baugesuch)  
Standort: 
Alp Kaltenbrunnen (Gebäude Nr. 
333), Parzelle Nr. 62, Koordinaten 
2'655'982 / 1'172'877, Landwirt-
schaftszone  
Schutzzone:
Gewässerschutzzone A und eidg. 
Jagdbanngebiet   

Ausnahme: 

Baute in Waldnähe (Art. 25 KWaG) 
 
Auflagestelle: 
Gemeindeverwaltung Schattenhalb, 
Willigen, 3860 Schattenhalb 
 
Einsprachestelle: 
Regierungsstatthalteramt Interlaken-
Oberhasli, 3800 Interlaken 

Auflage- und Einsprachefrist: 
bis 25. November 2019 

Es wird auf die Gesuchsakten verwie-
sen. Einsprachen und Rechtsverwah-
rungen sind schriftlich und begründet 
innerhalb der Auflage- und Einspra-
chefrist einzureichen, ebenfalls allfäl-
lige Begehren um Lastenausgleich. 
Lastenausgleichsansprüche, die nicht 
innert der Einsprachefrist angemeldet 
werden, verwirken. Bei Kollektivein-
sprachen und vervielfältigten oder 
weitgehend identischen Einsprachen 
ist anzugeben, wer befugt ist, die Ein-
sprechergruppe rechtsverbindlich zu 
vertreten (Art. 35b BauG). 
 

Regierungsstatthalteramt 
Interlaken-Oberhasli 

 
 
Gemischte Gemeinde Schattenhalb  

Bekanntmachung des 
Gesamtbauentscheids 
und der Ergebnisse der 
Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVP) 
Gesuchstellerin: 
Ghelma AG REDEKO, Lichtenen-
strasse 10c, 3860 Meiringen 

Projektverfasserin: 
Ecoptima AG, Spitalgasse 34,  
Postfach, 3001 Bern 

Bauvorhaben: 
Mobile Bauschutt-Recycling-An-
lage für die Verarbeitung von mine-
ralischen Bauabfällen im Umfang 
von max. 30'000 t pro Jahr (bishe-
rige Bewilligung maximal 10'000 t 
pro Jahr). 
 
Standort: 
Lammi, Parzellen Nrn. 33, 43 und 
582, Koordinaten 2'659'000 / 

1'174'218, Zone: Überbauungsord-
nung Lammi III  
 
Umweltverträglichkeitsbericht:
Die Stellungnahmen der beurteilen-
den Fachstellen sind positiv. Das 
Projekt wurde als vereinbar mit dem 
geltenden Umweltrecht und damit 
als umweltverträglich befunden. Der 
Gesamtbauentscheid vom 7. Okto-
ber 2019 wurde mit Bedingungen 
und Auflagen erteilt.   

Der Gesamtentscheid vom 7. Okto-
ber 2019, die UVP-Gesamtbeurtei-
lung des Amts für Umweltkoor- 
dination und Energie vom 12. Juli 
2019 sowie der Umweltverträglich-
keitsbericht vom 31. Mai 2018, er-
gänzt am 15. Juni 2019, können wäh- 
rend der Beschwerdefrist bei der Ge-
meindeverwaltung Schattenhalb, 
3860 Schattenhalb und beim Regie-
rungsstatthalteramt Interlaken-Ober-
hasli, Schloss 1, 3800 Interlaken, ein- 
gesehen werden. Die Beschwerde-
frist beginnt mit der Publikation des 
Entscheids und dauert 30 Tage.  
 

Regierungsstatthalteramt 
Interlaken-Oberhasli 

 
 
Gemischte Gemeinde Schattenhalb  

2. Ordentliche Gemeinde-
versammlung 

7. Dezember 2019, 13.30 Uhr, im 
Mehrzweckgebäude Willigen 

Traktanden  
1. Datenschutzreglement;  
Beratung und Beschlussfassung  
2. Verpflichtungskredite gem.  

Investitionsprogramm 2020  
a.   Sanierung Falcherenstrasse 
b.   Sanierung Hostetweg 
c.   Belagsarbeiten Scheidegg-
      strasse 
d.   Ringleitung Helsenberg  

3. Budget 2020  
a.   Genehmigung Budget sowie 
      Festsetzung der Steueranlage 
      und der Liegenschaftssteuer 
b.   Orientierung über den  
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      Finanzplan und das Investiti-
      onsbudget  

4. Verschiedenes  
5. Überreichung der Bürgerbriefe 
 
Die Unterlagen zu den Geschäften 
können während den Schalteröff-
nungszeiten bei der Gemeindever-
waltung eingesehen werden. Das 
Protokoll der Versammlung liegt an-
schliessend vom 13. Dezember 2019 
– 13. Januar 2020 bei der Gemeinde-
verwaltung Schattenhalb öffentlich 
auf. Während der Auflage kann 
gegen das Protokoll schriftlich und 
begründet beim Gemeinderat Ein-
sprache erhoben werden. 
 
Die Versammlung ist öffentlich. 
Stimmberechtigt sind alle in eidge-
nössischen Angelegenheiten stimm-
berechtigte Frauen und Männer, die 
seit mindestens drei Monaten in der 
Gemeinde Schattenhalb Wohnsitz 
haben. 
 
Beschwerden gegen Versammlungs-
beschlüsse sind innert 30 Tagen nach 
der Versammlung schriftlich und be-
gründet beim Regierungsstatthalter-
amt Interlaken-Oberhasli, Schloss 1, 
3800 Interlaken, einzureichen. Die 
Verletzung von Zuständigkeits- und 
Verfahrensvorschriften ist sofort zu 
beanstanden (Artikel 49a Gemeinde-
gesetz; Rügepflicht). Wer rechtzei-
tige Rügen pflichtwidrig unterlassen 
hat, kann gegen Wahlen und Be-
schlüsse nachträglich nicht mehr Be-
schwerde führen. 
 
Der Gemeinderat lädt alle herzlich 
zu dieser Versammlung mit an-
schliessendem Apéro ein. 
 
Schattenhalb, 17. Oktober 2019 
 

Gemeinderat Schattenhalb 

 
 
Gemischte Gemeinde Schattenhalb  
Zurückschneiden von   
Bäumen, Sträuchern und 
Hecken 
Die Strassenanstösser werden aufge-
fordert, nachfolgende Bestimmungen 
zu beachten: 

1. Bäume, Sträucher und Anpflanzun-
gen, die zu nahe an Strassen stehen 
oder in den Strassenraum hineinra-
gen, gefährden die Verkehrsteilneh-
mer, aber auch die Kinder und 
Erwachsene, die aus verdeckten 
Standorten unvermittelt auf die 
Strasse treten. Zur Verhinderung 
derartiger Verkehrsgefährdungen 
schreibt das Strassengesetz vom 
04.06.2008 unter anderem vor: 

– Hecken, Sträucher und Anpflanzun-
gen müssen seitlich mindestens 50 
cm Abstand vom Fahrbahnrand 
haben. Überhängende Äste dürfen 
nicht in den über der Strasse frei zu 
haltenden Luftraum von 4.5 m Höhe 
hineinragen; über Geh- und Radwe-
gen muss eine Höhe von 2.50 m frei 
gehalten werden. 

– Die Wirkung der Strassenbeleuch-
tung und Signalisation darf nicht 
beeinträchtigt werden. 

– Bei unübersichtlichen Strassenstel-
len, insbesondere bei Kurven und 
Kreuzungen dürfen höherwach-
sende Bepflanzungen aller Art inkl. 
Geäste die Verkehrsübersicht nicht 
beeinträchtigen, weshalb ein je 
nach den öffentlichen Verhältnissen 
ausreichender Seitenbereich frei zu 
halten ist.   

2. Die Äste und andere Bepflanzungen 
müssen nach Bedarf auf das vorge-
schriebene Lichtmass zurückge-
schnitten sein. Bei gefährlichen 
Strassenstellen sind Bäume, Grün-
hecken, Sträucher, gärtnerische und 

landwirtschaftliche Kulturen in 
einem genügend grossen Abstand 
gegenüber der Fahrbahn anzupflan-
zen, damit nicht ein Zurückschnei-
den bzw. ein vorzeitiges Mähen 
erfolgen muss. Der Grundeigentü-
mer hat Bäume und grössere Äste, 
welche dem Wind und den Witte-
rungseinflüssen nicht genügend Wi-
derstand leisten und auf die Ver- 
kehrsfläche zu stürzen drohen, 
rechtzeitig zu beseitigen. Er hat die 
Verkehrsfläche von hinuntergefalle-
nen Reisig und Blattwerk (im 
Herbst) zu reinigen.  

3. Unterlässt der Eigentümer der 
Bäume und Sträucher das rechtzei-
tige Zurückschneiden, so wird die 
Arbeit nach vergeblicher schriftli-
cher Aufforderung auf seine Kosten 
durch die Mitarbeiter des Werkhofs 
besorgt. Ein Entschädigungsan-
spruch steht dem Eigentümer der 
Bäume oder Sträucher nicht zu.  

 

Oberhasli 
 

Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli 
Regionalkonferenz  
Oberland-Ost 
Regionalversammlung 
Mittwoch, 20. November 2019, 
15.00 Uhr Gemeindesaal  
(beim Stadtkeller), Unterseen 

Traktanden: 
1. Protokoll der Regionalversamm-
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lung vom 26.06.2019  
2. Wahlen  

a)   Ersatzwahl Geschäftsleitung  
b)  Ersatzwahlen Kommissionen 
c)   Bestätigungswahl Regions-
      präsidium  
d)   Bestätigungswahlen  
      Geschäftsleitung  
e)   Bestätigungswahlen  
      Kommissionen  

3. Kenntnisnahme Kreditabrech-
nung Mountainbike-Routenpla-
nung  

4. Kenntnisnahme Finanzplan  
2020 - 2024  

5. Genehmigung Budget 2020  
6. Genehmigung Konzept Touris-

mus- und Freizeitverkehr Ober-
land-Ost  

7. Genehmigung Entwicklungsstra-
tegie 2019 und Förderprogramm 
2020 – 2023  

8. Regionale Kulturförderung  
2021 – 2024  
a)   Beschlussfassung über den 
      Kostenteiler für die Kultur-
      förderung 2021 – 2024  
b)  Beschlussfassung über den 
      Kostenrahmen für die Lei-
      stungsverträge mit den bishe-
      rigen Kulturinstitutionen von 
      regionaler Bedeutung  
c)   Beschlussfassung über den 
      Kostenrahmen für den Lei-
      stungsvertrag mit der Bödeli-
      bibliothek Interlaken als Re-
      gionalbibliothek  

Erläuterungen unter   
www.oberland-ost.ch 
 
Stimmberechtigt sind die 28 Gemein-
depräsidentinnen und Gemeindeprä-
sidenten der Region Oberland-Ost.  
Rechtsmittelbelehrung 
Allfällige Beschwerden gegen die 
Versammlungsbeschlüsse sind innert 
30 Tagen nach der Regionalversamm-
lung schriftlich und begründet beim 
Regierungsstatthalter Interlaken-
Oberhasli einzureichen. Verletzungen 
von Zuständigkeits- und Verfahrens-
vorschriften sind anlässlich der Ver-

sammlung sofort zu rügen. 
 
Die Versammlung ist öffentlich. 

Interlaken, 24. Oktober 2019 

Geschäftsleitung 
Regionalkonferenz Oberland-Ost 

Postfach, 3800 Interlaken 
 

Berner Oberland 
 
 Berner Gesundheit             

Suchtprobleme haben immer 
eine Geschichte. 
Diese kann auch gut enden. 
Die Berner Gesundheit bietet Be -
troffenen und Angehörigen ko sten -
lose Beratung bei Suchtpro blemen. 
Vereinbaren Sie einen Termin für 
ein Informationsgespräch.  
Beratungen finden in Thun, Er len -
bach, Frutigen, Interlaken, Mei rin -
gen und Zweisimmen statt. 
 
Stiftung Berner Gesundheit 
Tel. 033 225 44 00, thun@beges.ch 
www.bernergesundheit.ch 

  

Kanton 
 

Verkehrsbeschränkung  
Kantonsstrasse Nr. 1111, 
Brünig-Hasliberg-Reuti 
Gemeinde: Hasliberg  
Gestützt auf Art. 65 und 66 des Stras-
sengesetz vom 4. Juni 2008 (SG, 
BSG 732.11) und Art. 43 der Stras-
senverordnung vom 29. Oktober 
2008 (SV, BSG 732.111.1), wird das 
Befahren der Teilstrecke wie folgt er-
schwert.  
 
Teilstrecke 
Sandhubel-Reuti, Koordinaten 
2'658'802/1'176'336 
 
Dauer 
Montag, 04.11.2019 bis Mittwoch, 
06.11.2019, jeweils werktags von 
07:30 bis 17:00 Uhr. (Reservetag 
Donnerstag, 07.11.2019) 
 
Ausnahmen    keine 

Verkehrsführung 
Wechselseitige Verkehrsführung 
mit Gewichtsbeschränkung bis 
max. 3.5 Tonnen. 
 
Grund 
Sicherheitsholzerei, Schutzwald-
pflege 
 
Wir bitten die Bevölkerung um Ver-
ständnis für die unumgängliche Ver-
kehrserschwerung.   
 
Innertkirchen, 18. Oktober 2019 
 

Strasseninspektorat Oberland Ost 
 
 
A8 Brünig: Sperrung auf-
grund von Felsreinigungs- 
und Instandsetzungsarbeiten 
 
Die A8 Brünigstrasse wird zwischen 
der Verzweigung Gnoll und Brienz-
wiler vom 4. November 2019 bis 6. 
Dezember 2019 jeweils unter der 
Woche ab Montag 08:00 Uhr bis 
Freitag 17:00 Uhr durchgehend ge-
sperrt. Infolge eines grösseren Stein-
schlages müssen Felsreinigungs- und 
Instandsetzungsarbeiten ausgeführt 
werden. Der Verkehr wird über Mei-
ringen umgeleitet. Auf der Umlei-
tung besteht eine Gewichtsbe- 
schränkung von 28 Tonnen. 
 

Bundesamt für Strassen ASTRA 
 

  Kirchen  
 
Reformierte 
Kirchgemeinde Meiringen  
Sonntag 1. Dezember 2019  
Ordentliche Versammlung, 11.15 
Uhr im Kirchgemeindehaus nach 
dem Gottesdienst 
 
Taktanden: 
1. Wahlen Kirchgemeinderat 
2. Kredit Küche Kirche Hohfluh 

Fr. 40'000.- 
3. Genehmigung Budget und 

Steuerfuss für das Jahr 2020 
4. Orientierung über den Finanz-

plan 2019 – 2024 
5. Anpassungen Personalregle-

ment 
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6. Stellenrahmen der Kirchge-
meinde anpassen 

7. Verschiedenes 
8. Aus- und Rückblicke 
Anschliessend offeriert der Kirch-
gemeinderat ein Apéro.  
 
Die Unterlagen zu den Traktanden 1-
6 liegen ab 1.11. im Sekretariat 
Kirchgemeindehaus zur Einsicht-
nahme auf. Gemeindebeschwerden 
gegen Versammlungsbeschlüsse sind 
schriftlich und begründet innert 30 
Tagen nach der Versammlung beim 
Regierungsstatthalteramt einzurei-
chen. 
 
Das Versammlungsprotokoll vom 
01.12. wird ab 11.12. während 30 
Tagen im Sekretariat aufliegen. Öff-
nungszeiten Di und Fr. 08.30 –11.30 
Uhr oder nach Vereinbarung. 
 
Zur Versammlung sind alle freund-
lich eingeladen. 
 

Reformierter Kirchgemeinderat 

 
 
 Kirchgemeinde Guttannen  
Ordentliche Versammlung  
Sonntag, 01. Dezember 2019, im 
Anschluss an den 10.00 Uhr Gottes-
dienst in der Kirche Guttannen. 
 
Taktanden: 
1. Budget 2020 
2. Wahlen 
3. Verschiedenes  
Guttannen, 29. Oktober 2019 
 

Der Kirchgemeinderat 

   Kirchenanzeiger 
 
1. – 7. November 2019   
Evangelisch-reformierte 
Kirch ge mein den 
Meiringen 
Heute Freitag, 14.00 Uhr: Kinder-
treff im Mehrzweckraum KGH. – 
Samstag, 13.30-17.00 Uhr: Gospel-
gruppe Meiringen, Singnachmittag 
im KGH. – Sonntag, 10.00 Uhr: 

Gottesdienst am Reformationssonn-
tag in der Michaelskirche. Mit 
Abendmahl. Verkündigung: Pfarrer 
Samuel Bacher. Mit der Musikge-
sellschaft Meiringen. Anschliessend 
Apéro im Kirchgemeindehaus. – 
Montag, 14.00 Uhr: Spielnachmit-
tag im Mehrzweckraum KGH. – 
Mittwoch, 8.30 Uhr: Zmorge 65+, 
Zmorge im Saal KGH, Programm: 
Lotto spielen mit Ruth Engel und 
Samuel Bacher. 20.00 Uhr: Sing-
kreis Meiringen Hasliberg, Probe in 
der ZHK. – Donnerstag, 19.30 Uhr: 
meditatives Abendgebet in der 
Zeughauskapelle, mit Pfarrerin Mir-
jam Walser und India Winterberger 
am Flügel. – Voranzeige, Nächsten 
Freitag, 14.30 Uhr: Gottesdienst in 
der Stiftung Alpbach, mit Pfr. 
Samuel Bacher und Maria Rosole-
mos, E-Piano. 
 
Hasliberg 
Samstag, 14.00 Uhr: Jungschi Hasli-
berg, Treffpunkt bei der ref. Kirche 
Hohfluh. 19.00 Uhr: Jugendtreff 
Hittli im Gemeindehaus Goldern. – 
Montag, 10.40 Uhr: Mändigs-Träff. 
Wanderung, Mittagessen und Jass-
runde im Hotel Reuti. Treffpunkt Mit-
tagessen: 12.00 Uhr im Hotel Reuti. 
Treffpunkt Wanderung 10.40 Uhr bei 
der ehemaligen Post in Reuti. Anmel-
dung bis 1. November bei Käthi von 
Bergen, Tel: 033 971 27 88. 
 
Innertkirchen  
Sonntag, Gottesdienste in Gadmen 
und Guttannen (siehe dort). Kein Got-
tesdienst in Innertkirchen. – Diens-
tag, 12.00 Uhr: Mittagstisch für 
Seniorinnen und Senioren im Restau-
rant Urweider. 
Telefon-Dienst: Beat Abegglen, 033 
971 39 49 (Pfarramt Innertkirchen). 
 
Guttannen  
Sonntag, 17.00, Wortklang-Gottes-
dienst, Pfarrer: Ulrich Kilian, Orgel: 
Maria Rosolemos. 
Telefon-Dienst: Beat Abegglen, 033 
971 39 49 (Pfarramt Innertkirchen). 
 
Gadmen 
Sonntag, 10 Uhr Gottesdienst zum 
Reformationssonntag mit Pfr. Ulrich 
Kilian, Dorothea Altmann, Orgel    – 

Mittwoch, 12 Uhr Seniorenmittag- 
essen Restaurant Terrasse, Nessental. 
Bitte bei Christine Glas anmelden: 
079 845 25 86 – Freitag, Kirchge-
meindeversammlung und Film, 
Kirche Gadmen 19 Uhr: Kirchge-
meindeversammlung, 19.30 Uhr: 
Film "Vitus" – Unterhaltung mit Tief-
gang für Jung und Alt. Dazu sind alle 
herzlich eingeladen. 
Telefon-Dienst: Beat Abegglen, 033 
971 39 49 (Pfarramt Innertkirchen). 
 
 Römisch-katholische 
Kirchgemeinden  
Meiringen 
Samstag, 2. November, 17.15 Ro-
senkranzgebet, 18.00 Eucharistie-
feier – Sonntag, 3. November, 
11.00 Eucharistiefeier – Montag, 
4. November, 19.30 Eucharistie-
feier (hr) – Freitag, 8. November, 
09.00 Wortgottesfeier  
 
Brienz 
Samstag, 2. November, 10.00 Öku-
menische Feier zur Gräberaufhe-
bung in der ref. Kirche – Sonntag, 
3. November, 09.30 Eucharistie-
feier –  Donnerstag, 7. November 
09.00 Wortgottesfeier 

 Hasliberg Hohfluh 
Sonntag, 3. November 
09.30 Eucharistiefeier 
 
Kollekte: 2./3. November 
Kirchenbauhilfe des Bistums Basel 
 

Nichtamtlicher Teil 

Freikirchen   
Christliches Begegnungs - 
zentrum (CBZ) 

Sonntag, 03. November, 10.00 Uhr: 
Gottesdienst (mit Kindergottes-
dienst – Donnerstag, 07. November, 
19.30 Uhr: Gebetsabend 
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Kino   
1. – 8. November 2019  
Freitag, 01. Nov. 2019, 20:00 
Downton Abbey (Michael Engler) 
Drama, E/d, ab 0/12 J 
 
Samstag, 02. Nov. 2019, 17:00 
Tambour battant (François-Christo-
phe Marzal) Komödie, F/d, ab 8/12 J 
 
Samstag, 02. Nov. 2019, 20:00 
Downton Abbey (Michael Engler) 
Drama, E/d, ab 0/12 J 
 
Sonntag, 03. Nov. 2019, Matinée um 
10:00 Das letzte Buch (Anne-Marie 
Haller, Tanja Trentmann) Anwesen-
heit von Anne-Marie Haller (Regis-
seurin) und Renate Zimmermann 
(Tochter) Dokfilm, CH D, ab 16 J 
 
Sonntag, 03. Nov. 2019, 19:00 
Le miracle du saint inconnu  
(Alaa Eddine Aljem)  
Drama, Arab/d, ab 16 J 
 
Montag, 04. Nov. 2019, 20:00 
Le miracle du saint inconnu  
(Alaa Eddine Aljem) 
Drama, Arab/d, ab 16 J 
 
Donnerstag, 07. Nov. 2019, 20:00 
Das letzte Buch (Anne-Marie Haller, 
Tanja Trentmann) 
Dokfilm, CH D, ab 16 J 
 
Freitag, 08. Nov. 2019, 20:00 
Tambour battant  
(François-Christophe Marzal) 
Komödie, F/d, ab 8/12 J 
  

Veranstaltungen 
                                       

1. bis 7. November 2019 
 
Freitag, 1. November 2019 
13.45 Uhr · Anmeldung:  
079 283 61 70 Waldfux-Plus: mit dem 
Förster im Wald 
 
Freitag, 1. November 2019 
English Book & Film Club Meiringen 
19.00 – 21.00 Uhr · S-Café Meiringen 
 
Freitag, 1. November 2019 
19.30 Uhr · Primarschulsingsaal 
Pfrundmatte, Meiringen. Buchvernis-

sage von Irene Hunziker. Lesung 2. Teil 
des Romans «Der steinige Pfad ins 
Licht» – mit Bildern, Musik und Apéro 
 
Freitag, 1. – Sonntag, 3. Nov. 2019 
FR: 13.00 – 22.00 / SA: 9.00 – 22.00 
/ SO: 9.00 – 18.00 Uhr · Station 
Twing, Hasliberg Wasserwendi 
BMH-Vorverkauf mit musikalischer 
Unterhaltung am Samstagabend 
 
Samstag, 2. November 2019 
17.15 – 17.45 Uhr · Primarschulsing-
saal Pfrundmatte, Meiringen. Sams-
tagsmusik – ein buntes Herbstpro- 
gramm mit Erika und Paul Altherr 
(Klarinette) und Maria Rosolemos 
(Klavier) 
 
Samstag, 2. November 2019 
Oldies-Disco im Pöschtli ab 22.30 
Uhr · Gasthof zur Post, Hasliberg 
 
Sonntag, 3. November 2019 
10.00 Uhr · Kino Meiringen. Film: 
«Das letzte Buch» über die Schrift-
stellerin Katharina Zimmermann an-
schliessend Gespräch mit der Regis- 
seurin Annemarie Haller und der 
Tochter von Katharina Zimmermann 
 
Sonntag, 3. November 2019 
17.00 Uhr · Michaelskirche Meiringen 
Herbstkonzert 2019 mit dem Orchester-
verein Interlaken. Bilder aus Osten 
op.66 (Robert Schumann); Cellokonzert 
Nr.1, d Moll op.193 (Joachim Raff); 
Suite Pastorale (Emmanuel Chabrier) 
 
Dienstag, 5. November 2019 
20.30 Uhr · Turnhalle Kienholz · wei-
tere Match-Daten: vbc-brienz-meirin-
gen.ch. Heimmatch der 3. Liga Pro 
Damen des VBC Brienz-Meiringen 
 
Donnerstag, 7. November 2019 
14.30 Uhr · Kirchgemeindehaus Mei-
ringen. «Ganz persönlich» – SRF-Mo-
deratorin Sonja Hasler am ökumeni- 
schen Frauennachmittag 
 
Donnerstag, 7. November 2019 
21.00 Uhr · Sherlock Club, Meiringen 
The Smools Live @ Sherlock Club – 
Indie-Punk / Rock wer einen ruhigen 
Abend mit Candle-Light-Dinner-Ro-
mantik erwartet, wird bitter enttäuscht 
 
 

 

Klangzauber zu Dritt 
bei Samstagsmusik  
Morgen ist ein besonderes Konzert 
im Singsaal Pfrundmatte. Zu Gast 
sind Erika und Paul Altherr mit ih-
ren Klarinetten in Begleitung von 
Maria Rosolemos am Klavier. 

Das Publikum wird eine vergnügli-
che halbe Stunde verbringen kön-
nen, mit klassischen und romanti-
schen Kostbarkeiten von Mozart, 
Gebauer, Haydn, Schubert, Dvorak 
und Brahms und Mendelssohn. 
 
Alle sind herzlich willkommen! - 
Morgen um 17.15 Uhr (siehe An-
schlagbrett!). 

 
 
Lokale Berichte   

Einwohnergemeinde Hasliberg  
Medienmitteilung  
Einwohnergemeinde  
Hasliberg 
 

Bei schönstem Herbstwetter 
genossen rund 120 Gäste 
den Seniorenausflug in das 
Berghaus Käserstatt. 
Bereits seit vielen Jahren lädt die Ge-
meinde Hasliberg jeweils Mitte Ok-
tober die Senioren und Seniorinnen 
zum Mittagessen ins Berghaus Käs-
erstatt ein. In diesem Jahr nahmen 
rund 120 Personen die Einladung an 
und genossen die warme Herbst-
sonne und das gemütliche Beisam-
mensein. Der Anlass wurde einmal- 
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mehr musikalisch umrahmt von 
Franz Anderegg, Marlise Hänni, 
Kurt Lüthi und Kaspar Nägeli. Die 
Bergbahnen Meiringen-Hasliberg 
AG stellte freundlicher- weise wie-
derum die Tickets zur Verfügung, für 
alle jene, die über kein Sommer- 
oder Jahresabonnement verfügen.  

Erschliessung Schroten 

Bereits im Mai 2010 hat die Gemein-
deversammlung für die Erschlies-
sung des Baulands in der Schroten in 
Hasliberg Hohfluh einen Kredit von 
340'000 Franken beschlossen. Die 
Landerwerbsverhandlungen bzw. 
Zustimmungen der betroffenen 
Grundeigentümer zogen sich in die 
Länge und auch der Heimatschutz 
wirkte bei der Linienführung und der 
Gestaltung der Brücke mit, was zu-
sätzliche Zeit beanspruchte. Nun ist 
vorgesehen, dass die ARGE Ghelma 
AG Baubetriebe und Fritz von Ber-
gen AG am 4. November 2019 mit 
den Bauarbeiten beginnt.  

Zonenplan- und Bauregle-
mentsänderung Spielplatz 
Bidmi 
Die Bergbahnen Meiringen-Hasli-
berg AG beabsichtigt, mit einem 
Spielplatz, direkt am Bidmiseeli ge-
legen, das Angebot zu erweitern. Für 

die notwendige Zonenplan- und 
Baureglementsänderung wurde be-
reits ein öffentliches Mitwirkungs-
verfahren durchgeführt und die 
Unterlagen durch das Amt für Ge-
meinden und Raumordnung vorge-
prüft. Nachdem letzte Anpassungen 
vorgenommen worden sind, konnte 
der Gemeinderat die Akten zuhanden 
der öffentlichen Auflage verabschie-
den, welche noch bis am 15. Novem-
ber 2019 dauert. Die anschliessende 
Beschlussfassung ist für die Gemein-
deversammlung vom 28. November 
2019 traktandiert. 
 

Überbauungsordnung 
Deponie Hintersattel 
In der Überbauungsordnung Depo-
nie Hintersattel hat der Gemeinderat 
Änderungen im geringfügigen Ver-
fahren beschlossen und wird diese 
demnächst öffentlich auflegen.  

Strassensanierung 
Weissenfluh 

Die Strassensanierung im Bereich 
zwischen Weissenfluh und auf Weis-
senfluh wurde an die Fritz von Ber-
gen AG vergeben, welche die 
Arbeiten demnächst ausführen wird.  

Unterhalt Fahrzeuge 
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Fahrzeug                                                 Farbe  Jahrgang  km-Stand     Preis CHF 
Dacia Duster 1.2T Privilège 4x4        anthrazit    4.2016    60’000   12’800.00   
Dacia Duster 1.6 Ambiance 4x4        schwarz    2.2014   106’000    9’300.00   
Fiat Sedici 1.6 4WD Cross                 anthrazit  12.2014    81’000    9’600.00 
Ssangyong XLV 1.6 eXDI Sapphire 4WD        schwarz    8.2016    47’000   14’900.00  
Suzuki Ignis 1.2i Compact+ 4x4                blau    6.2017    25’000   13’850.00  
Suzuki Swift 1.0 12VCompact Top Hybrid          rot    9.2017    15’000   14’800.00  
Suzuki Swift 1.2i 16V Sergio Cellano 4x4           gelb    3.2014    52’000   11’800.00   
Suzuki Swift 1.2i 16V Piz Sulai 4x4            weiss  11.2016    27’000   12'800.00 
Suzuki Swift 1.6i 16V Sport                          blau    9.2014    49’000   10’950.00  
Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Compact Top        rot    2.2017    43’000   19’300.00   

Ihr Suzuki – Experte 
Unsere Top-Occasionen alle ab MFK mit Garantie

Noch mehr Fahrzeuge auf www.brueniggarage.ch 
Brünig-Garage AG, Brünigstrasse 1, 3856 Brienzwiler 
Tel: 033 951 31 44 / info@brueniggarage.ch

Für den Unterhalt diverser Fahrzeuge, 
welche der Werkgruppe bei der tägli-
chen Arbeit zur Verfügung stehen, hat 
der Gemeinderat einen Nachkredit 
von 16'000 Franken beschlossen.  

Stimm- und Wahlausschuss 

Als Nachfolger von Claudia Schaad 
hat der Gemeinderat Michael Peter in 
den Stimm- und Wahlausschuss ge-
wählt. 
 Gemeinderat Hasliberg       

 
Ein neues Kapitel beginnt! 
 
Nach 44 Jahren unter der Leitung der 
Besitzer Familie steht die Metzgerei 
Abplanalp AG unter neuer Führung.  
Gritli, Rolf und Marco Trauffer über-
nehmen den Traditionsbetrieb per 1. 
Dezember 2019.  Ihr bereits beste-
hender Betrieb Trauffer Spezialitäten 
GmbH mit den bekannten Ballen-
bergprodukten wird separat weiter-
geführt.   
Die Familie Trauffer wird die Metz-
gerei Abplanalp zusammen mit den 
bisherigen Mitarbeitern betreiben. 
Alle Rezepte und Spezialitäten wer-
den weiterhin gepflegt, die bisher an-
gebotenen Dienstleitungen weiterhin 
angeboten. Ein nahtloser Übergang 
ist somit gelungen.  
Wir danken der Kundschaft und den 
Partnern aus Gewerbe, Tourismus 
und Landwirtschaft für das Ver-
trauen und die Treue und hoffen, 
dass dieses der Metzgerei in Innert-
kirchen auch weiterhin entgegen ge-
bracht wird. 
 

Mütter- und Väter-        
beratung im Haslital 

  
Kostenlose Beratung für Eltern und 
Bezugspersonen von Kindern ab Ge-
burt bis 5 Jahre. 
Unter 031 552 16 16 beraten wir sie 
von Montag bis Freitag bis am Abend. 
Weitere Informationen sowie Termine 
für Einzelberatungen, Gruppenbera-
tungen und Babymassage in Ihrer 
Nähe finden sie auf www.mvb-be.ch       



   Heimspiele  
   der SV Meiringen
Wiltschen Freitag, 01.11.2019 20:00 Uhr           Senioren – FC Lerchenfeld  

Samstag, 02.11.2019 15:00 Uhr           Jun. C – FC Heimberg  
Die Teams freuen sich auf eure Unterstützung. 

Nicht vergessen 

    
Gesundheitszentrum Meiringen 

Tag der offenen Tür, 

Samstag 09.11.2019, 10:00 – 16:00 

 

Betriebsferien 

vom 10.11. - 24.11.2019 

ab Dienstag, 26.11.2019 

sind wir gerne wieder 

für Sie da.



Pauli AG • Druck & Verlag   •   Kirchgasse 1  •  3860 Meiringen  
+41 33 971 32 71 • www.paulidruck.ch • info@anzeigeroberhasli.ch

vv

Liebe Inserenten und Kunden

Schon bald steht 
Weihnachten vor der Tür. 

Wenn Sie gerne im 
Weihnachtsanzeiger 

vom 13. Dezember 2019 
inserieren möchten, 

mailen Sie uns 
oder rufen Sie uns an, 
wir beraten Sie gerne.

Wir freuen uns auf Sie.

Annahmeschluss 15. November 2019



 

Zu vermieten 
auf den 1. März 2020 
 

helle 4½-Zimmerwohnung an 
der Allmendstrasse 75 
Mietzins CHF 1'010.– 
Nebenkosten CHF 170.–  
Weitere Auskünfte unter 
033 971 82 99  
info@wbg-meiringen.ch 
www.wbg-meiringen.ch

033 971 00 33www.elektrofurrer.ch

Elektroinstallationen
Smart Home
Multimedia & Telematik
Informatik

24h Notruf

Werben im Anzeiger … 
…der Weg zum Erfolg.



Todesanzeige

                                Wenn wir Dir auch Ruhe gönnen,
                                          ist doch voll Trauer unser Herz,
                                          Dich leiden sehen und nicht helfen können,
                                          das war unser grösster Schmerz.

Traurig, aber dankbar für die vielen gemeinsam erlebten Jahre, 
nehmen wir Abschied von meinem lieben Xander, unserem lieben 
Papi, Schwiegervater, Grossätti, Bruder, Schwager und Onkel

Alexander Anderegg-Bühler
16. Juni 1942 – 22. Oktober 2019

Nach kurzem Spitalaufenthalt durfte er im Beisein seiner Liebsten 
friedlich einschlafen.

Wir vermissen Dich sehr:

Nelly Anderegg-Bühler
Karin und Jürg Fischer-Anderegg
      Nadine Fischer und Stefan Kuhn
      Michelle Fischer
Beatrice und Peter Abplanalp-Anderegg
      Kim Alessa Steinmann-Abplanalp
Marianne Vögtlin-Anderegg mit Familie
Vreni Schraner-Anderegg mit Familie

Trauergottesdienst, Freitag, 8. November 2019, 10.30 Uhr in der 
Michaelskirche Meiringen. 
Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis statt.

Anstelle von Blumen gedenke man dem Förderverein der Spitex 
Meiringen, Postkonto 30-9154-0, IBAN CH77 0900 0000 3000 9154 0
Vermerk: Alexander Anderegg

Traueradresse: 
Nelly Anderegg-Bühler, Bahnhofstrasse 13, 3860 Meiringen



ERÖFFNUNG
MIT APÉRO
2. NOVEMBER
11 – 16 UHR

Walter Gohl
dipl. Immobilienfachmann 
Innenarchitekt
Rudenz 1

3860 Meiringen

Rugenparkstrasse 18

3800 Interlaken

+41 79 439 41 44

gohl@gohl-immobilien.ch

www.gohl-immobilien.ch

Salomé 079 254 43 31

salomesousa.1967@gmail.com

Rudenz 1, 3860 Meiringen

Coiffure

Damen & Herren

unisexo

Wir suchen Verstärkung
Mitarbeiter/in in der Herstellung von Bogen für
Streichinstrumente 80 – 100%

Traditioneller Geigenbogenbau seit 1887
Wir sind ein handwerklicher Betrieb in der 5. Generation, 
der hochwertige Geigenbogen für den Weltmarkt herstellt. 
Mehr Informationen zum Unternehmen unter:
http://www.finkel-bows.ch
Für unser Team suchen wir eine für Festanstellung
motivierter/e und kompetenter/e Mitarbeiter/in, der sich 
mit seinem/ihrem Können langfristig in einem vielseitigen 
Unternehmen unter Beweis stellen möchte.

Ihre Hauptaufgaben
Maschinelle und handwerkliche Verarbeitung und Anfer-
tigung verschiedener Bestandteile für Streichbögen aus 
Holz/Edelmetall
Bedienung verschiedener Maschinen (u.a. CNC)

Profil
Sie verfügen über eine handwerkliche Ausbildung
(Holz/Metall) und  sind bereit sich weitere Fähigkeiten
anzueignen.
Selbstständiges und lösungsorientiertes Arbeiten
Wir bieten ein vielseitiges und hochinteressantes
Aufgabengebiet
Möglichkeit zur Aneignung weiterer Kenntnisse im
traditionellen Geigenbogenbau
Stellenantritt: August 2020

Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung:
Tel: 033 951 15 09/ 951 18 75, info@finkel-bows.ch

BOGENWERKSTÄTTE AG
Bogenweg 4, 3855 Schwanden/Brienz



Wir liefern hochwertige  

FAHNEN 
mit Ihrem eigenen Logo



PK 80-890-0 
Helfen Sie mit!

Autonomie und Integration 

Der SBV setzt alles 
dran, dass Visionen 
wirklich werden.

www.sbv-fsa.ch

– eine Utopie?
Luzern

1125 m



HOLMES
WHISKY ALE
HASLITAL BIER

KRONENADLER

FR | 01.11.2019   BIERTAUFE HOLMES WHISKY ALE

17.00 - 22.00 Uhr  Feierabendbier und gratis Degustation

       Sherlock Holmes Museum | Englische Kirche

FR | 08.11.2019  FEIERABENDBIER 

18.00 - 21.00 Uhr  Feierabendbier und Direktverkauf aus dem Lager.

       Haslital Bier | Rudenz 2 | 3860 Meiringen

SA | 16.11.2019  DIREKTVERKAUF MIT 10% 

12.00 - 16.00 Uhr  Direktverkauf mit 10% in unserem Lokal.

       Haslital Bier | Rudenz 2 | 3860 Meiringen

DO | 28.11.2019  GRATIS DEGUSTATION 

18.00 - 21.00 Uhr  Gratis Degustation und Direktverkauf.

       Haslital Bier | Rudenz 2 | 3860 Meiringen

SO | 01.12.2019  BIERTAUFE BOOZI STOUT 

17.00 - 21.00 Uhr  Feierabend(glüh)bier und gratis Degustation 

       Trychler und Ubersitzmuseum 2019

DO | 05.12.2019  FEIERABENDBIER

18.00 - 21.00 Uhr  Degustation, Feierabendbier und Direktverkauf.

       Haslital Bier | Rudenz 2 | 3860 Meiringen

FR | 13.12.2019  ABENDVERKAUF MIT GLÜHBIER

18.00 - 21.00 Uhr  Direktverkauf | Bier und Weihnachtsgeschenken.

       Haslital Bier | Rudenz 2 | 3860 Meiringen

FR | 20.12.2019  ABENDVERKAUF MIT GLÜHBIER

18.00 - 21.00 Uhr  Direktverkauf | Bier und Weihnachtsgeschenken.

       Haslital Bier | Rudenz 2 | 3860 Meiringen

26.-31.12.2019  ALTJAHRSWOCHE SPEZIAL 

Täglich 18.00 Uhr  Bestes Bier und gutes Essen an der Wärme.

       Verein Haslital Bier | Rudenz 2 | 3860 Meiringen

      www.haslitalbier.ch

AB
01.11.19
ENGLISCHE 

KIRCHE



Wir beginnen jeweils mit einem GRATISGANG 

KARTENPRE IS Fr. 1.50

Hauptpreis: 
  

1 Woche Ferienaufenthalt  
für 2 Personen am Meer von Montenegro!!! 

 
gespendet von  

Familie Reimann,  Lebensmittel Gadmen 

Freundlich laden ein:  
Feldschützengesellschaft Schattenhalb  

und Familie Schläppi, Hotel Tourist

Auch dieses Jahr wieder  
tolle Preise zu gewinnen:

• Goldpreise • Lebensmittelkisten • Schaffelle 
• Hamme • Käse • Heliflug und vieles mehr     

Mitmachen lohnt  

sich bestimmt!

Samstag, 2. November 2019, ab 20.00 Uhr 
Sonntag, 3. November 2019, ab 15.00 Uhr und 20.00 Uhr

Feldschützengesellschaft  Schattenhalb, Hotel Tourist, Willigen

florian ast
am 13.12.2019 unplugged

clubnights, konzerte, comedy & mehr...

ab 29.11.2019 jeden freitag und samstag

tickets auf sherpaevents.ch

sherpa club neueröffnung

als pop-up im winter 19/20



Nicht vergessen! 
Vernissage mit Autorenlesung 

Irene Hunziker, Der steinige Pfad ins Licht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Freitag, 1. November 2019, 19.30 Uhr 
Primarschulhaus Pfrundmatte 

im Singsaal Meiringen 
Umrahmung mit Musik und Bildern 

Eintritt frei 
Die in Meiringen lebende Autorin Irene Hunziker  

liest aus ihrem zweiten Roman 
Der steinige Pfad ins Licht 



Schwingersektion 
Hasliberg  
Hauptversammlung 
Freitag, 8. November 2019 
20.15 Uhr im C’est la Vie, 
Hasliberg Reuti 
 
Traktanden: 
Die Statutarischen 
 
Ehren-, Frei- und Passiv-
mitglieder sind freundlich 
eingeladen 
 

Der Vorstand 

IMPLEMENTUS Treuhand GmbH
Gärbigässli 1 – 3855 Brienz

Tel. 033 951 34 51
heinz.egli@implementus.ch 

 

ZU VERMIETEN IN MEIRINGEN  
SANDMATTE 1 

 
3 1/2 Zimmer-Wohnung im DG Ost 

per sofort oder nach Vereinbarung  
an ruhiger zentrumsnaher Lage  

grosszügige modern ausgestattete Wohnung 
Cheminée-Ofen, grosser Balkon, sep. Kellerraum 
Miete CHF 1‘530.00 / NK 170.00 / gedeckter PP 

75.00 
 

4 ½ Zimmer-Wohnung OG Ost 
per 01. Februar 2020 oder nach Vereinbarung  

an ruhiger zentrumsnaher Lage  
grosszügige modern ausgestattete Wohnung 

Cheminée-Ofen, grosser Balkon, sep. Kellerraum 
Miete 1‘675.00 / NK 175.00 / gedeckter PP 

75.00

Zu vermieten an der 
Sandstrasse 19, einfache 
3 Zimmer-Wohnung 
im Erdgeschoss, an 1-2 
Personen. Nichtraucher, Haus-
tiere nach Absprache. Mietzins 
750.– Inkl. Nebenkosten u. 
Autoabstellplatz. 
079 233 6170

Jetzt sehr günstig für Wintervorrat:

AKTION Schweinscarré

Mit Bein, per Kg nur Fr. 11.70
Ausbeinen auf Wunsch gratis,

schneiden und vac Fr. 18.–/Stk.
Bitte vorbestellen.

***
Ab sofort hat es wieder 
Blut- und Leberwurst

wie auch Hausgemachte und
„Grümpelwurst“ aus dem 

Bauernrauch.
***

Bestellbar bei:
Metzgerei Abplanalp, Innertkirchen

Trauffer Spezialitäten

d’Metzgeri Rosmarie, Meiringen



Unsere Öffnungszeiten
Montag bis Freitag: 08.00 – 12.00, 13.30 – 17.30 Uhr

Samstag: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 Uhr

Unsere Hits

Getränke Center AG
Hausenstrasse 70 ∙ 3860 Meiringen

T 033 971 63 33 ∙ M 079 692 29 86

www.getraenke-leuthold.ch

Gültig ab 31. Oktober solange Vorrat

Eichhof
Retro
Retro Trüeb
9 x 33 cl

Fr. 9.45
 

Eichhof
Urfrisch
9 x 33 cl

Fr. 10.45
 

Berta
Grappa Elisi         
50 cl 

Fr. 35.50

Berta
Grappa Elisi         
100 cl 

Fr. 69.50

22% 
auf das gesamte

Weinsortiment

Wein & Gin Degustation
15. und 16. November 2019  |  Einkaufsrabatt 20%

Wir freuen uns schon jetzt auf Ihren Besuch

Vorinformation


